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 Veröffentlicht am 03.09.1987

Index

23/01 Konkursordnung

Norm

KO §10;

Rechtssatz

Ein Exekutionsantrag ist abzuweisen, wenn zwischen Einlangen des Exekutionsantrages und Beschlussfassung der

Konkurs über das Vermögen des Verpflichteten eröffnet wurde.
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